Die versteckte Subjektivitat in Tugendhats
formaler Semantik

Smail Rapic (Kéln)

1. Tugendhats Standortbestimmung der sprachanalytischen
Philosophie

Tugendhat vertritt in seinen Vorlesungen zur Einfiihrung in die
sprachanalytische Philosophie die These, dass die Sprachanalyse das
methodische Fundament der Philosophie im Ganzen bilden miisse.! Er
rechtfertigt diesen Anspruch durch eine kritische Abgrenzung der
sprachanalytischen Philosophie von der antiken Ontologie auf der
einen Seite und der neuzeitlichen Subjektivitdtsphilosophie auf der an-
deren. Als paradigmatische Gestalt der Ontologie fithrt Tugendhat die
aristotelische »Erste Philosophie« an, die »das Seiende als Seiendes be-
trachtet« (Met. 1003 a 21-22). Tugendhat vermisst in der antiken On-
tologie ein »Reflexionsfundament« (46): Sie trifft Aussagen iiber das
Seiende im Ganzen, ohne »die Art und Weise unserer Bezugnahme auf
die Gegenstinde« zu problematisieren. (39) Tugendhat konkretisiert
diesen Vorwurf anhand Aristoteles” Bestimmung der Wahrheit (Met.
1011 b 26-27), welche er folgendermaflen wiedergibt: »zu sagen, dass,
was der Fall ist, nicht der Fall ist, oder dass, was nicht der Fall ist, der
Fall ist, ist falsch; aber dass das, was der Fall ist, der Fall ist und das, was
nicht der Fall ist, nicht der Fall ist, ist wahr.« (249) Dass eine Aussage
genau dann wahr ist, wenn der Sachverhalt, auf den sie sich bezieht,
tatsichlich besteht, ist unbestreitbar; dieser unhintergehbare Aspekt
im Begriff der Wahrheit wird jedoch von Aristoteles — so Tugendhat —
inaddquat gefasst. (250f.) Tugendhat wertet dessen Bestimmung der
Wahrheit als Beleg dafiir, dass gemifs der Ontologie unser Verstindnis
des Wortes »wahre, d.h. der wahr/falsch-Differenz von Aussagen, in

! E. Tugendhat: Vorlesungen zur Einfiihrung in die sprachanalytische Philosophie.
Frankfurt a. M. 1976, 46 ff., 103.— Zitate aus diesem Band werden im Folgenden durch
einfache arabische Ziffern nachgewiesen.
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der Erkenntnis der »Wirklichkeit« von Sachverhalten fundiert ist.
(ebd.) Tugendhat macht demgegeniiber geltend, dass wir nur vermit-
tels sprachlicher Aussagen »erklaren« kénnen, was unter der Wirklich-
keit von Sachverhalten zu verstehen ist, so dass unsere Auffassung der
Wirklichkeit in unserem Verstindnis des Wahrheitsanspruchs von
Aussagen griindet. (251)

Die aristotelische Bestimmung der Wahrheit gibt Anlass zu der
Riickfrage, ob den sprachlichen Allgemeinbegriffen, mittels derer wir
Aussagesitze formulieren, Bestimmungen der Gegenstinde selbst ent-
sprechen. Diese Frage wurde erst durch den spétmittelalterlichen No-
minalismus virulent. (184 ff.) Fiir die Reflexion, die Tugendhat in der
antiken Ontologie vermisst, spielt somit die Frage nach dem Status
sprachlicher Allgemeinbegriffe, d. h. von Pridikaten, eine zentrale Rol-
le (s.u. Abschnitt 4.2.).

Tugendhat ersetzt die aristotelische Frage nach den Grundbestim-
mungen des Seienden als solchen durch die nach den Grundstrukturen
unserer sprachlichen Bezugnahme auf Gegenstinde. Hierin besteht das
zentrale Thema der formalen Semantik, die die Funktion sprachlicher
Ausdriicke in Satzzusammenhingen untersucht. (551.)

Den Vorwurf, der tradierten Ontologie fehle ein zureichendes
»Reflexionsfundament«, hat bereits die neuzeitliche Subjektivitits-
bzw. Bewusstseinsphilosophie erhoben. Sie ist der eigentliche Gegner,
gegen den Tugendhat den Anspruch seiner formalen Semantik vertei-
digen muss. (79) Geméif$ dem bewusstseinsphilosophischen Ansatz sind
jedem Subjekt nur seine eigenen » Vorstellungen« (d. h. Wahrnehmun-
gen, Gedanken, Phantasiebilder usw.) unmittelbar gegeben, so dass wir
uns nur vermittels unserer Vorstellungen auf Gegenstinde beziehen
konnen. (80f., 86) Tugendhat erkldrt — im Anschluss an den spiten
Wittgenstein — den subjektivititsphilosophischen Grundbegriff der
»Vorstellung« zu einem »Pseudobegriff« (286; s.u. Abschnitt 2.).

Der Rekurs auf mentale Entititen, d.h. »Vorstellungenc, ist je-
doch — wie im folgenden gezeigt werden soll — auch innerhalb der Be-
deutungstheorie Tugendhats unverzichtbar. In seiner Analyse unserer
sprachlichen Bezugnahme auf raum-zeitliche Einzeldinge tritt eine Lii-
cke auf, die nur geschlossen werden kann, wenn die Rede von >meinen
Vorstellungen< im Rahmen einer grundsatzlichen Revision seiner Be-
deutungstheorie sprachanalytisch rekonstruiert wird (s.u. Ab-
schnitt 6.).

Peter Rohs bringt in seinem Aufsatz »Sprachanalytische oder
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transzendentalphilosophische Bedeutungstheorie?« mehrere Einwinde
gegen Tugendhats bedeutungstheoretischen Ansatz vor, die nach seiner
Uberzeugung dazu zwingen, diesen durch einen transzendentalphiloso-
phischen zu ersetzen.? Demgegentiber soll im folgenden dafiir argu-
mentiert werden, dass Rohs’ Einwinde zwar zu einer tiefgreifenden
Modifikation, aber nicht zur prinzipiellen Ablehnung von Tugendhats
bedeutungstheoretischem Ansatz notigen und dass aus einem revidier-
ten Tugendhatschen Ansatz das Programm einer Vermittlung von
Sprachanalyse und Transzendentalphilosophie entwickelt werden kann.

Zunichst sollen die Kritikpunkte umrissen werden, die Tugendhat
und der spite Wittgenstein gegen den Begriff der »Vorstellung« vor-
bringen (Abschnitt 2.). Anschliefend soll Tugendhats bedeutungstheo-
retischer Ansatz skizziert werden (Abschnitt 3.1.), gegen den Rohs
fundamentale Einwinde erhebt (Abschnitt 3.2.). Aus diesen Einwin-
den ergibt sich eine systematische Perspektive fiir die Interpretation
von Tugendhats Detailanalysen (Abschnitt 4.). Mit den Schwierigkei-
ten, die hierbei zutage treten, ldsst sich das Programm einer Vermitt-
lung von Tugendhats sprachanalytischem Ansatz mit einer transzen-
dentalen Subjektivititstheorie motivieren (Abschnitte 5.-6.).

2. Die Kritik Tugendhats und des spaten Wittgenstein am
bewusstseinsphilosophischen Ansatz

2.1. Tugendhats Kritik an Husserls Begriff der Intentionalitit

Tugendhat hilt dem bewusstseinsphilosophischen Ansatz entgegen:
»Gegenstinde stellen wir nicht vor, Gegenstinde meinen wir.« (88) Er
begriindet seinen Standpunkt in den Vorlesungen zur Einfiihrung in
die sprachanalytische Philosophie in zwei Schritten, wobei er exempla-
risch auf Husserls Begriff der »Intentionalitit« eingeht. (94 ff., 358 ff.)
Im ersten Teil der Vorlesungen wendet er gegen Husserls Auffassung,
der >intentionale« Bezug unseres Bewusstseins auf vorgestellte Gegen-
stinde sei ein evidentes und unhintergehbares Phinomen,’ ein, dass

2 P. Rohs: »Sprachanalytische oder transzendentalphilosophische Bedeutungstheorie?«
In: Philosophisches Jahrbuch 86 (1979), 16—41, hier 17 ff.

3 »In der Wahrnehmung wird etwas wahrgenommen, in der Bildvorstellung etwas bild-
lich vorgestellt, in der Aussage etwas ausgesagt, in der Liebe etwas geliebt, im Hasse
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jedes Gegenstandsbewusstsein in einem Satzverstindnis fundiert sei.
(100ff.) Tugendhat fiihrt als zentrales Argument fiir diese These an,
dass jede prima facie unmittelbare Bezugnahme auf Gegenstinde ein
Bewusstsein von Sachverhalten einschliefSt — was er auf die Formel
bringt: »alle nichtpropositionalen Bewusstseinsweisen implizieren pro-
positionale« (100). Sind wir von der realen Existenz eines vorgestellten
Gegenstandes tiberzeugt, schliefit die Bezugnahme auf ihn eine Exis-
tenzunterstellung und damit das Bewusstsein eines Sachverhalts ein;
Phantasiebilder, bei denen eine solche Existenzannahme fehlt, lassen
sich unter die propositionalen Bewusstseinsweisen insofern subsumie-
ren, als wir auch phantasierten Gegenstinden bestimmte Eigenschaf-
ten zusprechen; so vergegenwirtigen wir uns etwa bei der Vorstellung
eines Einhorns den Sachverhalt, dass es sein Horn auf der Stirn und
nicht auf dem Riicken oder Unterleib trigt. (100ff.) Aus dem pro-
positionalen Charakter aller prima facie nichtpropositionalen Bewusst-
seinsweisen darf allerdings nicht — wie es bei Tugendhat geschieht —
unmittelbar der Schluss gezogen werden, dass jedes Gegenstands-
bewusstsein in einem Satzverstindnis fundiert ist: Es ist denkbar, dass
bestimmte Satzstrukturen im propositionalen Charakter unseres Ge-
genstandsbewusstseins verwurzelt sind.

Dass es sich tatsiachlich so verhilt, soll in Abschnitt 6. anhand
einer Metakritik der — im Hauptteil der Vorlesungen zur Einfiihrung
in die sprachanalytische Philosophie vorgetragenen — Kritik Tugend-
hats an Husserls These gezeigt werden, dass sich der Bezug unserer
Wahrnehmungen auf riumliche Dinge einer — mit Tugendhat zu spre-
chen — »geregelten Synthesis von schlichten Gegebenheitsweisen«
eines Dinges verdankt, die unterschiedlichen »perzeptiven Perspekti-
ven« des wahrnehmenden Subjekts zugeordnet sind; diese »Gegeben-
heitsweisen« haben nach Husserl den Charakter von » Vorstellungen«
(359).* Solche Wahrnehmungsanalysen sind nach Tugendhat fiir die
Rekonstruktion unserer — sprachlich vermittelten — intersubjektiven

etwas gehasst, im Begehren etwas begehrt usw.« (E. Husserl: Logische Untersuchungen.
II. Band. Hrsg. von U. Panzer (Husserliana XIX/1). Den Haag/Boston/Lancaster 1984,
380).

4+ Réumliche Dinge sind uns immer nur in bestimmten Aspekten anschaulich gegeben,
so dass wir eine Vielfalt von Einzelwahrnehmungen (z.B. den Anblick der Fassade und
der Innenrdume eines Hauses) durchlaufen miissen, um uns auf sie als ganze beziehen
zu konnen. Vgl. Husserl: Ding und Raum. Vorlesungen 1907. Hrsg. von U. Claesges
(Husserliana XVI). Den Haag 1973, 49 ff.
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Bezugnahme auf Erfahrungsgegenstinde irrelevant: Die »mannigfalti-
gen Gegebenheitsweisen des Gegenstandes, die Husserl ins Auge
fasst«, beriihren nach Tugendhats Auffassung nicht die Relation der
»singuldren Termini«, mit denen wir uns sprachlich auf Einzeldinge
beziehen, zum jeweiligen Gegenstand. (361f.) Tugendhat macht dies
daran fest, dass solchen Gegebenheitsweisen keine »Vielzahl von sin-
guliren Termini«, »die irgendwie alle denselben Gegenstand bezeich-
nen«, zugeordnet sei. (362) Da es ein konstitutives Moment unseres
Begriffs raumlicher Dinge ist, dass sie intersubjektiv zuginglich sind,
betreffen Husserls Wahrnehmungsanalysen nach Tugendhat demnach
nicht »den rdumlichen Gegenstand als solchen«, namlich »als Subjekt
moglicher wahrer Pradikationen«. (361) Diese These soll im vorliegen-
den Beitrag entkriftet werden (s.u. Abschnitt 6.).

2.2. Die Kritik des spiten Wittgenstein am Vorstellungsbegriff

Zur Stiitzung seiner Behauptung, dass der subjektivititsphilosophische
Grundbegriff der »Vorstellung« ein »Unding« sei (87), greift Tugend-
hat in Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung auf die Auseinander-
setzung des spiten Wittgenstein mit dem »Solipsisten« zuriick.> Der
bewusstseinsphilosophische Ansatz lasst sich als smethodischer Solip-
sismus< kennzeichnen, da die »Vorstellungen« eines Subjekts ihm al-
lein unmittelbar gegeben bzw. als sie selbst zugénglich sind. Die »Klas-
se von Zustidnden« (80), die die Subjektivititsphilosophie unter den
Begriff der »Vorstellung« subsumiert, hat demzufolge einen »pri-
vaten« Charakter (PU §243).

Das Erlernen »unserer allgemeinen, nicht mir allein verstdnd-
lichen Sprache« (PU §261) setzt voraus, dass die >Lehrendenc tiberprii-
fen konnen, ob der Lernende einen Ausdruck richtig verstanden hat.
Dies gilt auch fiir diejenigen Worter, die sich auf unsere »inneren Er-
lebnisse« (PU §243) beziehen. Wittgenstein zieht hieraus den Schluss,
ein »innerer Vorgang« bediirfe »duflerer Kriterien«, um in sprach-

5 Tugendhat: Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Frankfurt a.M. 1979, 91ff;
vgl. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. In: L. Wittgenstein: Schriften 1.
Frankfurt a. M. 1960 (im Folgenden unter Angabe der Paragraphennummer zitiert als:
PU), §§243-315; Das blaue Buch. In: Wittgenstein: Schriften 5. Frankfurt a. M. 1970,
40£f.; »Wittgenstein’s Notes for Lectures on >Private Experience< and >Sense Datac. In:
Philosophical Review 77 (1968), 271-320.
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lichen Verstindigungsprozessen thematisiert werden zu kénnen. (PU
§580) Wittgenstein erldutert dies am Beispiel des Schmerzes: Fanden
bestimmte Korperempfindungen nicht in charakteristischen Verhal-
tensreaktionen ihren natiirlichen Ausdruck, kénnte man einem Kind
nicht den Gebrauch von Wértern wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen
usw. beibringen — da die Erwachsenen den Erwerb der betreffenden
Ausdriicke nicht durch die Kritik und Korrektur eventueller Missver-
stindnisse anleiten kénnten. (PU §257)

In den Philosophischen Untersuchungen werden die Begriffe »Be-
deutung« und »Gebrauch« weitgehend synonym verwendet. (PU §30,
vgl. §43) GemifS dem gebrauchstheoretischen Ansatz des spaten Witt-
genstein versteht derjenige einen sprachlichen Ausdruck richtig, der
ihn in Situationen verwendet, deren intersubjektiv feststellbare Be-
schaffenheit derjenigen der Lernsituationen dhnelt, in denen ihm seine
Bedeutung anhand von Beispielfillen veranschaulicht worden ist. In
diesem Sinne heif3t es in den Philosophischen Untersuchungen: »Ich
kann Schmerzen vorfiihren, wie ich Rot vorfiithre, und wie ich Gerade
und Krumm und Baum und Stein vorfithre.« (§313) Schmerzen wer-
den durch ein — mit Wittgenstein zu sprechen — »Schmerzbenehmen«
vorgefiihrt (PU §244), d. h. durch charakteristische gestische und laut-
liche SchmerziuBerungen, »Rot«, »Gerade«, »Baum« usw. vermittels
deiktischer Hinweis auf passende Gegenstinde in intersubjektiv zu-
ginglichen Wahrnehmungssituationen,

Wittgensteins Begriff des »Sprachspiels« bringt die Verankerung
sprachlicher Bedeutungen in unserer gemeinsamen Lebenspraxis zum
Ausdruck. (PU §7) Der Begriff >subjektiver Vorstellungen«< gehort — so
Wittgenstein — »iiberhaupt nicht zum Sprachspiel« (PU §293), da er
den »privaten« Aspekt unserer »Erlebnisse« isoliere, welcher aus der
Kommunikation herausfalle. (vgl. PU §293) In diesem Sinne wird er
von Tugendhat als »Pseudobegriff« charakterisiert. (286)

3. Tugendhats bedeutungstheoretischer Ansatz

3.1. Tugendhats Programm einer Vermittlung der Gebrauchstheorie
mit der Verifikationsthorie der Bedeutung

Tugendhat weist in den Vorlesungen zur Einfiihrung in die sprachana-
lytische Philosophie darauf hin, dass die Gebrauchstheorie der Bedeu-
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tung eine begrenzte Reichweite hat. (212 ff.) Thre Grundthese, dass der-
jenige sprachliche Ausdriicke richtig versteht, der sie unter den passen-
den »Umstinden« verwendet (PU §117), d.h. in Situationen, die den
Lernsituationen &hneln, in denen ihre Bedeutung >vorgefiihrt« wurde,
ist nur in Bezug auf Auflerungen mit expressivem oder appellativem
Duktus (wie z.B. »Ich habe Hunger«, »Sei vorsichtig!« usw.) sowie
subjektlose Sdtze iiber Sinneswahrnehmungen (wie »Dies ist rot«, »Es
ist kalt« etc.) plausibel. Fiir den Grof3teil der Aussagesitze lassen sich
jedoch keine spezifischen Verwendungssituationen ausmachen. So
kann etwa der Satz: »Das Heidelberger Rathaus brennt« in véllig un-
terschiedlichen Kontexten geduflert werden: Im Munde eines Nach-
richtensprechers hat er den Status einer reinen Tatsachenfeststellung,
im Hauptquartier der Heidelberger Feuerwehr nimmt er den Charakter
eines Alarmrufs an, im Fall einer vorsitzlichen Brandstiftung kann er
als »Erfolgsmeldung« kolportiert werden (221, 225).

Nach Tugendhat lasst sich das Defizit des gebrauchstheoretischen
Ansatzes beheben, indem man ihn mit der — bei Frege vorgebildeten —
bedeutungstheoretischen Grundthese von Wittgensteins Tractatus lo-
gico-philosophicus »in bestimmter Weise verbindet« (135): »Einen
Satz verstehen, heifdt, wissen was der Fall ist, wenn er wahr ist.«¢ Die
These, dass derjenige einen Behauptungssatz versteht, der weif3, »unter
welchen Bedingungen er wahr bzw. falsch ist«, der also dessen »Wahr-
heitsbedingungen« kennt (135, 256; vgl. Tract. 4.431), wird von Tu-
gendhat dahingehend reformuliert, dass man eine Aussage »genau
dann versteht, wenn man weif3, wie sie zu verifizieren ist, und d.h.,
wenn man ihre Verifikationsregel kennt«; er fiigt hinzu, dass diese
stets in einen »Regel- und Handlungszusammenhang« eingebettet ist,
den er als ein »Ausweisungsspiel« kennzeichnet. (258 ff.) Tugendhat
setzt diesen Terminus zum Begriff des »Sprachspiels« in Wittgensteins
Philosophischen Untersuchungen in Beziehung (253).

Bevor auf Tugendhats Programm einer Synthese der Gebrauchs-
theorie der Bedeutung mit dem sverifikationistischen< Ansatz des
Tractatus naher eingegangen wird, sollen zwei fundamentale Einwinde
erdrtert werden, die Rohs gegen die These erhoben hat, dass das Ver-
standnis eines Behauptungssatzes auf der Kenntnis seiner Verifikati-
onsregel beruht.

¢ Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus, in: Wittgenstein: Schriften 1 (im Fol-
genden unter Angabe der Satznummer zitiert als: Tract.), Satz 4.204.
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3.2. Rohs’ Einwdnde gegen Tugendhats Begriff der
»Verifikationsregel«

Rohs’ erster Einwand besagt, dass es bei zahlreichen verstindlich
formulierten Behauptungssitzen »schwierig« sei, Verifikationsregeln
anzugeben, so etwa bei »kulinarische[n] Geschmacksurteile[n], dsthe-
tische[n] und moralische[n] Werturteile[n], Aussagen von Metaphysi-
kern, Mystikern, Frommen usw.«” Nach Rohs steht Tugendhat vor
dem Dilemma, den Begriff der »Verifikationsregel« entweder so weit
fassen zu miissen, »dass auch Schonheitssinn, moralisches Fiihlen,
mystisches Erleben, vielleicht gar innere Stimmen und dergleichen un-
ter Verifizieren fallen« — womit dieser Begriff wertlos wiirde —, oder
ihn auf den »Bereich ausweisbarer Erfahrung« einzugrenzen, inner-
halb dessen »die Méglichkeit einer intersubjektiv iiberpriifbaren Ent-
scheidung tiber Wahrheitswerte besteht«, woraus sich wiederum die
abwegige Konsequenz ergibe, dass alle Aussagen, die nicht in diesem
strengen Sinne empirisch verifizierbar sind, fiir schlichtweg unver-
standlich erkldrt werden miissen.®

Die zweite der von Rohs genannten Alternativen scheidet von
vornherein aus. Tugendhat hebt selber die »innere Widerspriichlich-
keit« der vom frithen Wittgenstein und im Wiener Kreis vertretenen
These hervor, dass alle Sitze, die weder zur Mathematik und Logik
noch zur Naturwissenschaft gehoren, sinnlos sind — woraus folgt, dass
das Pradikat »unsinnig« auch auf diese These zutrifft (vgl. Tract. 6.54).°
In seinen Vorlesungen zur Einfithrung in die sprachanalytische Phi-
losophie behandelt Tugendhat die Begriffe »Verifikation«, » Auswei-
sung« und »Rechtfertigung« als Synonyma; er wendet sie nicht nur
auf den Gesamtbereich theoretischer, sondern auch auf praktische Aus-
sagen an. (115ff.,, 258) Die »Ausweisung praktischer Aussagen« ge-
lingt, wenn sich nachweisen lasst, dass bestimmte Handlungsalternati-
ven »aus objektiven Griinden vorzuziehen« sind. (114, 117) Rohs hilt
dem die »Auffassung mancher Philosophen« entgegen, dass er fiir
praktische Sitze (der Form »es ist gut, dass p«) »kein intersubjektives

7 Rohs »Sprachanalytische oder transzendentalphilosophische Bedeutungstheorie?« (s.
Anm. 2), 22.

§ Ebd. 22f.

9 Tugendhat: »Tarskis semantische Definition der Wahrheit und ihre Stellung inner-
halb der Geschichte des Wahrheitsproblems im logischen Positivismus«. In: Philosophi-
sche Rundschau 8 (1960), 131-159, hier 143 ff.
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Entscheidungsverfahren gibt«.1® Hiermit ist die Rede von der »Aus-
weisung praktischer Aussagen« jedoch nicht ad absurdum gefiihrt;
Rohs macht lediglich darauf aufmerksam, dass Tugendhat die Moglich-
keit ethischer Letztbegriindung voraussetzen muss — was er in den Vor-
lesungen zur Einfithrung in die sprachanalytische Philosophie explizit
tut. 1!

Auch die iibrigen der von Rohs angefiihrten Satzklassen stellen
Tugendhat vor keine unlésbaren Probleme. Ein Kunstwerk kann mit
dem Anspruch auf Allgemeingiiltigkeit als »gelungen« oder »misslun-
gen« bewertet werden, indem man ermittelt, ob die dsthetischen Prin-
zipien, von denen sich sein Urheber leiten lief3, darin konsequent oder
inaddquat umgesetzt wurden. Kulinarische Geschmacksurteile lassen
sich miihelos verifizieren — da man anhand von Verhaltenskriterien
feststellen kann, ob ein Gericht dem herrschenden Geschmack bzw.
den Vorlieben bestimmter Individuen entspricht. Der Einwand, dass
Aussagen von »Metaphysikern« und »Frommenc« tiber jenseitige Enti-
taten zwar verstindlich sind, aber nicht verifizierbar seien, ist bereits
von Moritz Schlick mittels der Devise: »Wait until you die!« zuriick-
gewiesen worden.!?

Rohs’ zweiter Einwand gegen Tugendhats These: »Einen asserto-
rischen Satz versteht man, wenn man weif3, welches seine Verifikati-
onsregeln sind« (265), ist dagegen von weitreichender Bedeutung. Falls
der Inhalt einer Verifikationsregel nur mittels sprachlicher Aussagen
bestimmt werden kann, folgt aus der zitierten These, dass das Ver-
stindnis dieser Aussagen wiederum auf der Kenntnis ihrer jeweiligen
Verifikationsregeln beruht, so dass »das Verstehen einer Verifikations-
regel das Kennen einer Verifikationsregel der Verifikationsregel« vo-
raussetzt — was in einen unendlichen Regress fiihrt;* ldsst Tugendhat —
um diesen zu vermeiden — dagegen »ein sprachfreies Kennen von Re-

10 Rohs: »Sprachanalytische oder transzendentalphilosophische Bedeutungstheorie?«
(s. Anm. 2), 22.

11 »Das Gute ist [...] eine Spezies des Wahren, womit einfach gesagt werden soll, dass
praktische Aussagen eine Art Aussagen sind, und das Wahre seinerseits ist eine Spezies
des Richtigen, diejenige, wo wir von absoluter Rechtfertigung, Ausweisung sprechen.«
(116)

12 M. Schlick: »Meaning and Verification«. In: Ders.: Gesammelte Aufsitze. Wien
1938, 338-367, hier 355.

13 Rohs: »Sprachanalytische oder transzendentalphilosophische Bedeutungstheorie?«,
21.

283



https://doi.org/10.5771/9783495860397-275
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Smail Rapic

geln« zu, bleibt zu fragen, wie ermittelt werden kann, ob verschiedene
Personen die Verifikationsregel einer Behauptung in derselben Weise
auffassen — und damit diese Behauptung in derselben Weise verste-
hen.

Rohs rdumt ein, dass Tugendhat dieses Problem gesehen hat.?
Tugendhats Losungsversuch geht in die Richtung der zweiten Alterna-
tive, wobei er die von Rohs benannte Schwierigkeit im Rekurs auf die
Praxis des Spracherwerbs zu beheben versucht. Nach Tugendhat erwer-
ben wir die Kenntnis der Verifikationsregel eines assertorischen Satzes
durch deren praktische »Vorfithrung«: indem »gezeigt« wird, wie der
betreffende Satz verifiziert wird. (259) Fiir die systematische Relevanz
der Bedeutungstheorie Tugendhats ist es somit von ausschlaggebender
Bedeutung, ob dieser — im folgenden zu konkretisierende — Losungs-
ansatz tragfihig ist.

4. Tugendhats Analyse empirischer Aussagesitze
4.1. Tugendhats semantischer Fundamentalismus

Tugendhat greift in seiner Rekonstruktion des »Ausweisungsspiels«
von Aussagesitzen iiber raum-zeitliche Erfahrungsgegenstinde die
Unterscheidung von »Elementarsitzen«, worin Einzeldinge pradikativ
bestimmt werden, und hoherstufigen Sitzen in Wittgensteins Tracta-
tus auf. (287, 290; vgl. Tract. 4.21, 4.221) Im Tractatus werden alle
hoherstufigen Aussagen als »Wahrheitsfunktion[en] der Elementar-
sitze« aufgefasst (Tract. 5). Tugendhat bezieht sich in seiner Analyse
der durch »und« und »oder« gebildeten »komplexen Sitze« explizit auf
die Wahrheitstafeln, die im Tractatus »Satzzeichen« definieren, mittels
derer hoherstufige Aussagen gebildet werden. (Tract. 4.442, 5.101; 301)
Die Bedeutung von Ausdriicken wie »und«, »oder« usw. wird hierbei
im Ausgang von ihrer Rolle als Konjunktionen zwischen Sitzen be-
stimmt. So versteht etwa — laut diesem Erklarungsmodell — derjenige
die Bedeutung des Ausdrucks »und«, der weifs, dass die Aussage »p und
q« (wobei »p« und »q« fiir Elementarsitze stehen) genau dann wahr ist,
wenn p wahr ist und q wahr ist, dass also die Wahrheitsbedingungen

14 Ebd. 20.
15 Ebd. 24.
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der Aussage »p und q« in den Wahrheitsbedingungen der Sitze »p«
und »q« fundiert sind. Tugendhat raumt ein, dass nicht alle komplexen
Aussagen in derselben Weise wie solche schlichten Beispiele mittels
Wahrheitstafeln analysiert werden konnen; er hilt jedoch daran fest,
dass die Wahrheitsbedingungen aller hoherstufigen Sitze vom » Wahr-
heitswert« der Elementarsitze abhingen (310, 314).

Bei dieser Rekonstruktion hoherstufiger Aussagen tritt — wie Tu-
gendhat selber hervorhebt — eine »Zirkularitit« auf. (301, 314f.) So
kann z.B. gegen den Versuch, die Bedeutung des Wortes »und« im
Rekurs auf die Wahrheitsbedingungen der Aussage »p und q« zu be-
stimmen, eingewendet werden, dass nur derjenige die Feststellung:
»Der Satz >p und g« ist genau dann wahr, wenn p wahr ist und q wahr
ist« versteht, der die Bedeutung der Konjunktion »und« bereits kennt
(301).%¢ Tugendhat will solche Zirkularititen im Riickgriff auf das
praktische »Vorfithren« von Verifikationsregeln durchbrechen.

Er bezeichnet die programmatische Aussage des spiaten Wittgen-
stein: »Die Bedeutung des Wortes ist das, was die Erklarung der Bedeu-
tung erkldrt« (PU §560) als den »Grundsatz der analytischen Philoso-
phie« schlechthin und interpretiert ihn in der Weise, dass die
Explikation sprachlicher Ausdriicke in der philosophischen Semantik
nachzeichnen miisse, wie die Bedeutung der betreffenden Ausdriicke
»vorphilosophisch« erkldrt, d.h. einem Lernenden vermittelt wird.
(187, 199) Tugendhat folgt allerdings nicht dem Weg der Philosophi-
schen Untersuchungen, die bei der phanomengeleiteten Beschreibung
rudimentérer Sprachspiele ansetzen; er unterstellt vielmehr, dass seine
—am Tractatus orientierte — semantische Analyse der Wahrheitsbedin-
gungen bzw. Verifikationsregeln hoherstufiger Aussagen im Ausgang
von Elementarsitzen in sich bereits den Schliissel zum Verstindnis
vorphilosophischer Bedeutungskldrungen, d.h. von Lernprozessen,
enthilt. In Tugendhats Darstellung der Art und Weise, wie Eltern
ihrem Kind die Bedeutung des Ausdrucks »oder« beibringen, fungieren
die Wahrheitstafeln des Tractatus gleichsam als Regieanweisung fiir
das praktische Vorfiithren der Bedeutung der Aussage »p oder q«. Tu-

16 Tugendhat macht darauf aufmerksam, dass seine Bedeutungexplikation genereller
Sitze ebenso zirkulir bleibt (314f.): Die semantische Feststellung, dass derjenige den
Satz »jede Ameise ist giftig« versteht, der weif3, dass dieser genau dann wahr ist, »wenn
man in jedem Fall, in dem man von etwas sagen kann, dass es eine Ameise ist, auch
sagen kann, dass es giftig ist« (312), ist nur denen verstindlich, die die Bedeutung des
All-Quantors (»alle«, »jede(r)«) bereits erfasst haben. (314f.)
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gendhat wihlt als Beispiel den Satz: »vor der Haustiir sitzt ein Nilpferd
oder im Hof liegt ein Lowe« (wobei das Wort »oder« im ausschlieflen-
den Sinne zu verstehen ist): »Herr X bejaht den Satz, Frau X verneint
ihn. Sie gehen gemeinsam mit dem Jungen hinaus und sehen nach.«
(307) Der Junge wird feststellen, dass seine Mutter ihre Behauptung
zuriickzieht, falls beide Teilsitze wahr oder beide falsch sind; in den
beiden iibrigen Féllen wird der Vater seine Behauptung revidieren.
Der Lernerfolg einer solchen >Vorfiihrung« der Fundierung der Wahr-
heitsbedingungen der Aussage »p oder q« in den Wahrheitsbedingun-
gen ihrer beiden Teilsétze tritt — so Tugendhat — dadurch zutage, dass
der Junge das Wort »oder« fortan korrekt verwendet (ebd.).

Tugendhats Versuch, die Zirkularitit, die in seiner (vom Tractatus
inspirierten) Rekonstruktion komplexer Satze auftritt, im Riickgriff
auf den gebrauchstheoretischen Ansatz des spiaten Wittgenstein zu 15-
sen, bleibt jedoch unzulidnglich. Puntel wendet gegen diesen Versuch
ein, dass der Junge das »Ausweisungsspiel« der Eltern nur nachvoll-
ziehen kann, wenn er von vornherein weif3, dass entweder die Mutter
oder der Vater Recht hat — was voraussetzt, dass er die Bedeutung von
»oder« bereits kennt.!”

Tugendhats Rekurs auf das »Vorfiihren« von Verifikationsregeln
erweist sich auch in seiner Rekonstruktion der Elementarsitze als pro-
blematisch; sie soll im folgenden skizziert (Abschnitte 4.2—4.4.) und in
den Abschnitten 5. und 6. kritisch beleuchtet werden.

In seiner Analyse der Elementarsitze verkniipft Tugendhat die
beiden gegenldufigen Thesen miteinander, dass auf der einen Seite
sprachliche Ausdriicke erst im Satzzusammenhang ihre Bedeutung ge-
winnen (55), auf der anderen Seite jedoch das Verstindnis eines Satzes
im Verstiandnis der Satzglieder fundiert, ein Satz also — mit Wittgen-
stein zu sprechen — »als Funktion der in ihm enthaltenen Ausdriicke«
zu begreifen ist. (41; Tract. 3.318) Tugendhat 16st die — bereits in Witt-
gensteins Tractatus feststellbare — Spannung zwischen diesen beiden
Thesen'® in der Weise auf, dass er jedes Satzglied als ein »abstraktes
Moment der Struktur« des Satzganzen kennzeichnet (55), und zwar in
dem Sinne, dass seine Bedeutung in seinem spezifischen Beitrag zur
Bedeutung des Satzes bestehe. (42) Dies besagt in Bezug auf den Ele-
mentarsatz, dass dessen »Verifikationsregel« in den »Verwendungs-

17 L. B. Puntel: Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie. Darmstadt. 21983, 123 f.
18 Vgl. Tract. 3.3, 3.318.
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regeln der Pradikate und singularen Termini« fundiert ist, wobei deren
Bedeutung wiederum nur aus ihrer Funktion im Satzzusammenhang
erschlossen werden kann. (262 {.) Ein singuldrer Term hat die Funktion,
den Gegenstand, auf den sich die Aussage bezieht, zu »spezifizieren«
(369, 395; s.u. Abschnitt 4.3.); durch das Pridikat, welches stets ein
genereller Term ist, wird der betreffende Gegenstand in einer bestimm-
ten Hinsicht »charakterisiert« (178f.; s.u. Abschnitt 4.2.). Indem beim
Spracherwerb vorgefiihrt wird, wie man feststellt, ob ein bestimmtes
Pradikat auf ein bestimmtes Einzelding zutrifft, wird nach Tugendhat
zugleich der Begriff der Wahrheit in Bezug auf Elementarsitze erklart
(346; s u. Abschnitt 4.4.). Auf dieser Basis lasst sich die Bedeutung des
Pradikats »wahr« in Bezug auf hoherstufige Aussagen nach Tugendhat
dadurch rekonstruieren, dass man die Fundierung der Wahrheitsbedin-
gungen der hoherstufigen Aussagen in den Wahrheitsbedingungen der
Elementarsitze expliziert. (318) In diesem Sinne strebt Tugendhat eine
»rekursive Wahrheitsdefinition« an: »das Pradikat >wahrc ist so defi-
niert, dass es zuerst fiir die Klasse der Elementarbehauptungen defi-
niert ist und dass es fiir die anderen [...] als eine Funktion seiner An-
wendung auf die Elementarbehauptungen definiert ist.« (ebd.)

Tugendhats konkrete Ausgestaltung seines Programms einer Syn-
these von Gebrauchs- und Verifikationstheorie der Bedeutung lasst
sich als »semantischer Fundamentalismus« kennzeichnen.” Er basiert
auf drei Thesen: (1) Die Bedeutung komplexer Satze ldsst sich im Aus-
gang von »Elementarsitzen« rekonstruieren. (2) Die sprachlichen Aus-
driicke, aus denen ein Elementarsatz aufgebaut ist, haben eine eindeu-
tig bestimmte Funktion. (3) Die Bedeutung aller Strukturmomente
assertorischer Sétze ldsst sich anhand von Beispielen vorfiihren.— Die
erste These hat sich bereits als problematisch erwiesen. Es soll gezeigt
werden, dass Tugendhats semantischer Fundamentalismus insgesamt
aufgegeben werden muss.

4.2. Tugendhats Analyse der generellen Terme

Tugendhat entwickelt seine Theorie der Pradikatausdriicke in kriti-
scher Abgrenzung von der »gegenstandstheoretischen Auffassungg,

19 M. E. Bremer: Epistemische und logische Aspekte des semantischen Regelfolgens.
Aachen 1993, 114 ff.
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derzufolge deren Bedeutung in ihrem Bezug zu einem »gemeinsamen
Merkmal« der Gegenstinde, denen sie zugesprochen werden, besteht.
(182f., 188f.) Gemils seiner methodischen Maxime: »Die Bedeutung
des Wortes ist das, was die Erklirung der Bedeutung erklirt«, postu-
liert Tugendhat, dass die Art und Weise, wie Kindern die Verwendung
genereller Terme beigebracht wird, Auskunft iiber ihre Bedeutung
gibt. Sie werden zu Beginn des Spracherwerbs durchgingig anhand
von Beispielfillen erklirt, d.h. vorgefiihrt. (188) Obwohl spiter Defi-
nitionen hinzutreten, sieht Tugendhat die Erklirung durch Beispiele
als das Paradigma der Bedeutungsexplikation genereller Terme im
Ganzen an. Indem einem Kind vorgefiihrt wird, welchen Einzeldingen
ein bestimmter Priadikatausdruck zu- und welchen er abzusprechen ist,
lernt es Gegenstinde zu »klassifizieren«. (182, 188) Mit seiner These,
dass generelle Terme »Klassifikationsausdriicke« sind (40f., 331), de-
ren Bedeutung wir genau dann verstehen, wenn wir wissen, auf welche
Einzeldinge sie anzuwenden sind, formuliert Tugendhat eine »funktio-
nale« Alternative zur » Vorstellung von einem allgemeinen Wesen« als
des >gegenstindlichen Korrelats< von Pridikatausdriicken. (184, 189)
Tugendhat ordnet diese — Wittgensteins Philosophischen Untersu-
chungen entnommene — funktionale Bedeutungsklirung genereller
Terme der Tradition des Nominalismus zu. (184, 186) Hierbei muss
allerdings beriicksichtigt werden, dass Tugendhat die Auffassung, die
»Charakterisierungsfunktion« von Pradikatausdriicken bediirfe einer
»objektive[n] Grundlage« — in Gestalt eines »Attribut[s]« der fragli-
chen Einzeldinge — nicht kategorisch verwirft. (184, 207) Sein zentrales
Argument gegen die »gegenstandstheoretische Auffassung« lautet,
»dass die Existenz bzw. das Verstehen des Attributs das Verstehen des
Prddikats nicht begriindet, sondern ihrerseits auf diesem griindet«.
(207) Wir konnen auf Attribute von Gegenstinden nur mittels Pradi-
katausdriicken Bezug nehmen; deren Anwendungsbereich kann durch
Konvention festgelegt bzw. verindert werden. Ob z. B. einem bestimm-
ten Gegenstand das Attribut »gelb« zuzusprechen ist, hingt von der
» Verwendungsbreite« (204) des Wortes »gelb« ab, die durch die Ein-
fithrung von Ausdriicken wie »beige«, »ocker« usw. modifiziert werden
kann. In analoger Weise ist es Sache der Konvention, ob wir zwischen
»Furcht« und » Angst« unterscheiden oder beide Ausdriicke synomym
verwenden. Aufgrund des konventionalistischen Aspekts aller Klassifi-
kationsausdriicke kann Tugendhat den Lernprozess, in dem Kindern
anhand von Beispielfillen vermittelt wird, auf welchen Gegenstands-
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bereich die Sprachgemeinschaft einen generellen Term anwendet, als
das Paradigma ihrer Bedeutungsexplikation im Ganzen werten.

Zugleich bedarf die Klassifikation von Einzeldingen mittels gene-
reller Terme eines >fundamentum in re¢, um stérungsfrei funktionie-
ren zu konnen. So lisst sich z. B. die Tatsache, dass Kinder Farbworter,
die ihnen anhand weniger Einzelfille erklart worden sind, selbstindig
auf dieselben Gegenstandsklassen anwenden wie die Erwachsenen, nur
durch eine »angeborene qualitative Gliederung« optischer Reize, d.h.
eine gemeinsame sinnesphysiologische Ausstattung Normalsichtiger,
erkldren.?0 Hoherstufigen Pridikaten ist in dem MafSe eine »objektive
Grundlage« (184) zuzuerkennen, wie aus ihrer Anwendung auf Einzel-
dinge in Urteilen zutreffende Prognosen entspringen.

Dass Tugendhat auf der einen Seite den konventionalistischen
Aspekt genereller Terme hervorhebt, ihnen auf der anderen Seite aber
ein gegenstindliches Korrelat zubilligt, spiegelt sich in seiner Stellung-
nahme zur Wahrheitsdefinition des Aristoteles wieder (s.0. Ab-
schnitt 1.): Er erkennt an, dass pridikative Sidtze mit der »Wirklichkeit«
tibereinstimmen konnen, was einschlieft, dass Erfahrungsgegenstinde
begrifflich bestimmbar sind (250f., 338); aus der Prioritit der Pradikat-
ausdriicke gegeniiber den Attributen folgt jedoch, dass auch der pridi-
kative Satz gegeniiber der darin ausgedriickten » Tatsache« prioritir ist.
(251)

Tugendhat unterscheidet Prddikate im eigentlichen Sinne von
»Quasipradikaten«, d.h. »elementaren« Wahrnehmungsausdriicken
(wie z.B. »rot«; 208£f., 331, 472). Diese miissen von der formalen Se-
mantik insofern als eigene Wortklasse gewertet werden, als nur sie in
subjektlosen Sitzen (z.B. »Es ist warm«) auftreten kénnen. Das Kenn-
zeichen der Pradikate im eigentlichen Sinne ist demgegeniiber ihre
»Erginzungsbediirftigkeit« durch singuldre Terme, die sich auf reiden-
tifizierbare Einzeldinge beziehen (344). In diesem Sinne konstituiert
sich die Bedeutung von Pridikaten erst im pridikativen Satz. In Aus-
sagen wie: »Der Golfstrom ist warmg, in denen ein elementarer Wahr-

20 W. v. O. Quine: »Natiirliche Arten«. In: Ders.: Ontologische Relativitit und andere
Schriften. Stuttgart 1975, 157—189, hier 169 f.— Tugendhat spricht von einer » Ahnlich-
keitsbandbreite der Reize« (204).

21 Dass wir z. B. domestizierte Abkommlinge von Wélfen als »Hunde« bezeichnen, ist
zwar Sache der Konvention; der Begriff »Hund« hat aber insofern eine »objektive
Grundlage«, als er u.a. das — frei lebenden Wolfen fehlende — Merkmal der Dressur-
fahigkeit einschlief3t, welches einen prognostischen Wert hat.
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nehmungsausdruck mit einem singuliren Term verkniipft wird, wird
»ein Ausdruck, der sonst ein Quasipradikat wire«, pradikativ verwen-
det. (344)

Tugendhat weist darauf hin, dass auf subjektlose Sitze, die mittels
Quasipriadikaten gebildet werden, die wahr/falsch-Differenz nicht an-
gewendet werden kann. (445 ff.) Sie macht nur dort Sinn, wo es grund-
sitzlich moglich ist, Irrtiimer zu korrigieren. Dies ist beim Gebrauch
von Quasi-Priadikaten insofern nicht der Fall, als sie sich auf etwas
unmittelbar anschaulich Gegebenes beziehen. Wenn verschiedene Per-
sonen ein Quasi-Priadikat abweichend verwenden (z.B. ein Inder und
ein Skandinavier uneins dariiber sind, ob es »kalt« oder »mild« ist),
konnen sie einander nur auf ihre andersartige Wahrnehmung hinwei-
sen; niemand kann aber dem anderen einen Irrtum bei der Anwendung
des fraglichen Quasi-Priadikates auf das von ihm Wahrgenommene
nachweisen. (449)

Rohs wendet gegen Tugendhats Rekurs auf das » Vorfithren« von
Bedeutungen ein, ein solcher Ansatz sei »mehr eine Sache der Pidago-
gik als der Philosophie«: »Das Problem der Philosophie ist doch nicht,
woher die Schiiler ihre Wissen haben [...]; das Problem der Philosophie
ist, woher die Lehrer selbst ihr Wissen haben.«22 Mit seiner These, eine
philosophische Bedeutungstheorie konne »den Lehrenden [...] unbe-
schadet beiseite lassen«,?* geht Rohs dariiber hinweg, dass die Bedeu-
tung genereller Terme aufgrund ihres konventionalistischen Aspekts
immer nur relativ auf eine historisch tradierte Sprachpraxis bestimmt
werden kann, so dass eine zureichende Bedeutungstheorie den ge-
brauchstheoretischen Ansatz des spiten Wittgenstein einbeziehen
muss. Rohs” Kritik trifft dennoch die Schwachstelle von Tugendhats
Analyse der generellen Terme, wobei Rohs allerdings das entscheiden-
de Problem nicht expliziert hat (s.u. Abschnitt 5., Anm. 29).

4.3. Tugendhats Analyse der singuliren Terme

Die Funktion singuldrer Terme in prddikativen Sitzen besteht darin
sanzugeben, welcher von allen Gegenstinden, die in Frage kommen

22 Rohs: »Sprachanalytische oder transzendentalphilosophische Bedeutungstheorie?«
(s. Anm. 2), 25.
2 Ebd.
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kénntenc, es ist, der vom Pridikat »klassifiziert wird«. (369) Diese
Funktion der »Spezifizierung« (ebd.) lasst sich dahingehend konkreti-
sieren, dass uns der Gebrauch eines singuliren Terms in die Lage ver-
setzen soll, den betreffenden Gegenstand als einen eindeutig bestimm-
ten zu »identifizieren«. (395) Der Gegenstandsbezug eines singuldren
Terms wird nicht schon dadurch hergestellt, dass man auf ein anschau-
lich prdsentes Einzelding zeigt. (400) Die Identifizierungsfunktion
eines singularen Terms schlief3t ein, dass wir in den Gesprichssituatio-
nen, in denen der fragliche Gegenstand nicht gegenwirtig ist, angeben
konnen, auf welchem Weg wir zu ihm gelangen kénnen, um Aussagen
tber ihn zu verifizieren bzw. falsifizieren. Singulire Terme konnen
somit ihre Identifizierungsfunktion nur erfiillen, wenn wir imstande
sind, uns in einem alle Erfahrungsgegenstinde umfassenden Raum-
Zeit-System zu orientieren. (403) Um einen Gegenstand aus jeder be-
liebigen Gesprichssituation heraus aufsuchen zu konnen, bediirfen wir
eines »objektiven Lokalisierungssystem[s]«, welches durch geographi-
sche Angaben und die kalendarische Erfassung der Zeit konstituiert
wird; wir miissen zugleich in der Lage sein, den »subjektiven Koor-
dinatennullpunkt« unseres Leibes in diesem System zu verorten. (436)
Wir bedienen uns hierbei deiktischer Ausdriicke wie »hier«, »jetzt,
»dort«, »damals« usw. (431, 434) Thnen kommt bei der Erkliarung der
Bedeutung singulidrer Terme eine Schliisselrolle zu. Da raum-zeitliche
Dinge dadurch gekennzeichnet sind, dass sie im Anschluss an einen
Wechsel der Wahrnehmungssituation reidentifiziert werden kénnen,
spielt der Verweisungszusammenhang von Sitzen wie: »Dies (hier) ist
mein Fahrrad«/»Mein Fahrrad steht dort hinten« eine konstitutive
Rolle fiir die Identifizierungsfunktion und damit die Bedeutung singu-
larer Terme. (435) Sie wird beim Spracherwerb dadurch erklart — bzw.
svorgefiihrt« —, dass solche Sitze in wechselnden Wahrnehmungsposi-
tionen fiireinander substituiert werden. (480£.) Dies geht mit der Ein-
fithrung von »objektiv raumzeitlich lokalisierenden singuliren Termi-
ni«, d.h. geographischen und kalendarischen Angaben, einher. (438)
Hierdurch werden alle Erfahrungsgegenstinde in ein einheitliches
Raum-Zeit-System eingeordnet; sie werden als >Dinge in der Welt«
aufgefasst.
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4.4. Tugendhats Erklirung des Pridikates »wahr«
in Bezug auf Elementarsitze

Da Tugendhat das von Rohs hervorgehobene Problem, wie die Verifi-
kationsregel eines assertorischen Satzes zu explizieren ist, durch den
Rekurs auf das Vorfiithren von Bedeutungen bzw. semantischen Funk-
tionen zu l6sen versucht, vertritt er die These, dass beim Spracherwerb
eine »nicht-verbale Erklirung der Verwendung des Wortes >wahr«« in
Bezug auf Elementarsitze moglich ist. (346) Er gibt folgende »Wahr-
heitsdefinition« von Elementarsitzen: »die Behauptung, dass a F ist, ist
wahr genau dann, wenn das Prddikat >F< auf den Gegenstand zutrifft,
fiir den der singuldre Terminus >ac steht.« (321) Da hierbei die Rede
vom »Zutreffen« — eines Pridikats auf einen singuliren Term - als
Definiens des Begriffs »wahr« fungiert, postuliert Tugendhat die Mog-
lichkeit einer »nicht-verbale[n] Erklirung« dessen, »was mit dem >Zu-
treffenc eines Pridikats gemeint ist«. (324) Eine solche Erklarung wird
— so Tugendhat — dadurch gegeben, dass man »an Beispielen zeigts,
»wie man feststellt, dass eine Behauptung wahr ist«. (324, 484) Tu-
gendhat stellt somit die These auf, dass beim Spracherwerb durch die
exemplarische Verifikation bzw. Falsifikation von Elementarsitzen
nicht blof8 deren jeweilige Verifikationsregel vorgefiihrt, sondern in
eins damit auch die Bedeutung dessen vermittelt wird, was unter dem
»Zutreffen« eines Prddikats auf einen singuldren Term — als dem De-
finiens des Begriffs »wahr« in Bezug auf Elementarsitze — zu verstehen
ist. (324 1)

Dass Tugendhat die — anschaulich vorzufithrende — Feststellung
des »Zutreffens« eines Pridikates auf einen singuliren Term zum ba-
salen Definiens des Begriffs der Wahrheit erklart, lasst sich als implizi-
te Antwort auf die Frage verstehen, wie er auf der einen Seite das kon-
ventionalistische Moment genereller Terme hervorheben und auf der
anderen Seite an der Idee einer Ubereinstimmung von Aussage und
Wirklichkeit festhalten kann: Der konventionalistische Aspekt der Ver-
wendung genereller Terme — und damit zugleich der Verifikations-
regeln priadikativer Sdtze — wird von Tugendhat in den Wahrheits-
begriff selbst hineingenommen.

Dies ist allerdings nur um den Preis einer Zweideutigkeit in Tu-
gendhats Explikation des Begriffs »wahr« moglich. Diese tritt mit dem
Anspruch einer »Wahrheitsdefinition« auf; indem Tugendhat darauf
insistiert, dass man das Wort »wahr« nicht »in abstracto«, sondern
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nur dadurch erkliren konne, dass man beschreibt, »wie man feststellt,
dass eine Behauptung wahr ist« (324), dass man also Verifikationsver-
fahren benennt, gibt er aber faktisch eine Antwort auf die Frage nach
dem »Wahrheitskriterium« pradikativer Sétze,2* derzufolge eine Aus-
sage iiber raum-zeitliche Gegenstinde genau dann wahr ist, wenn sie
durch anschauliche Erfahrungen bestitigt wird, d. h. sich empirisch be-
wihrt. Eine explizite Auseinandersetzung mit der These, dass die em-
pirische Bewihrung nur als Wahrheitskriterium, nicht aber als Defi-
niens der Wahrheit fungieren kénne,? ist in Tugendhats Vorlesungen
nirgends zu finden.

Aber selbst wenn man dieses Problem ausklammert, erweist sich
Tugendhats — fiir seinen semantischen Fundamentalismus grundlegen-
de — These, dass eine »nicht-verbale Erklirung der Verwendung des
Wortes >wahr« moglich ist, als fragwiirdig. Dies tritt in einer Gegen-
tiberstellung mit den sprachphilosophischen Reflexionen in Lockes Es-
say concerning Human Understanding zutage.

5. Bedeutung und Verifikation in Lockes Essay concerning
Human Understanding

Lockes Essay eignet sich insofern fiir eine Gegeniiberstellung mit der
Bedeutungstheorie Tugendhats, als Locke die Gebrauchstheorie der
Sprache im Ansatz vorwegnimmt und zugleich die These vertritt, dass
wahrheitsorientierte Verstindigungsprozesse mit ihr nicht zureichend
erfasst werden kénnen: »Common use regulates the meaning of words
pretty well for common conversation, but [...] common use is not suf-
ficient to adjust them to philosophical Discourses«.2 In »philosophi-
schen«, d.h. wissenschaftlichen, Diskursen, in denen es um die all-
gemeinverbindliche Beurteilung von Wahrheitsanspriichen geht,
miissen — so Locke — die Bedeutungen der »Namen von Substanzenc,

2 Puntel: Wahrheitstheorien in der neueren Philosophie (s. Anm. 17), 121.

% Vgl. R. Carnap: »Wahrheit und Bewihrung« (1936). In: G. Skirbekk (Hrsg.): Wahr-
heitstheorien. Frankfurt a. M. 1977, 89-95, hier 89.

% . Locke: An Essay concerning Human Unterstanding. Hrsg. v. P. H. Nidditch. Ox-
ford.1975 (im Folgenden unter Angabe der Band-, Kapitel- und Paragraphennummer
zitiert als: Ess.), III, IX, 8.— Zu Lockes gebrauchstheoretischem Ansatz vgl. S. J. Schmidt:
Sprache und Denken als sprachphilosophisches Problem von Locke bis Wittgenstein.
Den Haag 1968, 20 ff.
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d.h. der Artbegriffe, die angeben, >was« ein bestimmter Gegenstand ist,
»nach den Dingen selbst« festgesetzt (»regulate«) werden (Ess. III, IX
11), wobei allerdings die Bedeutungsexplikation solcher Begriffe nach
Locke auch in »philosophischen« Verstindigungsprozessen ein kon-
ventionalistisches Moment behalt. (Ess. III, IX 13, 15)

Locke erldutert dies anhand des Begriffs »Gold«. Er wird im all-
tiglichen und im wissenschaftlichen Sprachgebrauch unterschiedlich
bestimmt; seine chemische Definition unterliegt wiederum histori-
schen Wandlungen. (Ess. III, IX 13) In den svorwissenschaftlichenc
Begriff des Goldes konnen nur anschauliche Qualitidten wie Farbe, Ge-
wicht usw. eingehen; demgegeniiber haben Chemiker im 17. Jahrhun-
dert die Entdeckung, dass sich Gold nur in einer einzigen Sdure — dem
»Konigswasser« (einer Mischung von Salz- und Salpetersiure) — auf-
l6st, in ihre Definition des Goldes aufgenommen (ebd.). Locke weist
dem wissenschaftlichen Sprachgebrauch die Aufgabe zu, »die prizise
Bedeutung der Namen von Substanzen« ausfindig zu machen (Ess. II,
IX 15); er betont aber zugleich, dass auf die Frage nach der >richtigen«
Begriffsbestimmung immer nur eine vorldufige Antwort im Span-
nungsfeld von »Tradition« und »Erfahrung« gegeben werden kann.
(Ess. 111, IX 13, 17)

Als es gelang, Legierungen herzustellen, deren anschauliche Qua-
litdten denen des Goldes vollstindig gleichen, stand man vor der Alter-
native, diese Legierungen unter den herkommlichen Begriff des Goldes
zu subsumieren oder aber die bisherige Begriffsbestimmung fiir unzu-
reichend zu erkldren, um an der Intuition festhalten zu konnen, dass
»Gold« keine Legierung ist (wobei diese Intuition wiederum erst dann
manifest werden konnte, als Legierungen erstmals hergestellt wurden).
Dass grundsitzlich die Moglichkeit bestand, den herkémmlichen All-
tagsbegriff beizuhalten und die neu entdeckten Legierungen fortan
»Gold« zu nennen, zeigt, dass die Entscheidung der Sprachgemein-
schaft, eine wissenschaftliche Definition des Goldes, die die betreffen-
den Legierungen ausschloss, als iiberlegen zu akzeptieren, einen kon-
ventionalistischen Aspekt enthalt; es handelt sich jedoch um keine
bloSe Konvention, da die mit dem tradierten Sprachgebrauch ver-
kniipfte Intuition, dass das Gold (d.h. jeder unter den Begriff »Gold«
zu subsumierende Gegenstand) eine homogene Struktur aufweist, an-
dernfalls hitte preisgegeben werden miissen.

Bis zur Entdeckung des Konigswassers galt Gold als das einzige
unlosliche Metall; es bot sich damit an, die »Unloslichkeit« zu seinem
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mafSgeblichen Unterscheidungskriterium zu erkliren. Als zum ersten
Mal beobachtet wurde, dass sich ein Goldstiick in Kénigswasser auflgst,
stellte sich die Frage, ob man den fraglichen Metallklumpen nicht
falschlicherweise fiir Gold gehalten habe. Selbst wenn sich dasselbe
Resultat bei allen bislang als »Gold« anerkannten Stiicken wiederholt,
konnte man auf der Hypothese insistieren, bislang sei eben noch kein
sechtes Gold« zu Tage gefordert worden, dieses liege vielmehr irgendwo
in den Metalladern der Erde verborgen. Da diese Hypothese solange
nicht definitiv falsifiziert ist, wie man nicht die gesamte Erdoberfliche
abgesucht hat, schlieft die Entscheidung der Chemiker, das Bestim-
mungsmoment der »Unldslichkeit« aus der Definition des Goldes zu
eliminieren, ein konventionalistisches Moment ein. Diese Entschei-
dung kann aber damit gerechtfertigt werden, dass andernfalls die Klas-
se der unter den Begriff »Gold« zu subsumierenden Gegenstinde rela-
tiv auf den faktischen Erfahrungsstand leer bliebe. Wenn dieser Begriff
seine herkdmmliche Funktion, eine bestimmte Klasse realer Gegen-
stinde zu umgrenzen, behalten soll, muss somit seine Definition in
Hinblick auf die mit der Entdeckung des Konigswassers entstandene
Faktenlage modifiziert werden.

In diesem Sinne verlangt Locke, die »Namen von Substanzen«
nach den »Dingen selbst« festzusetzen. Der gebrauchstheoretische An-
satz behdlt zwar im »philosophischen« Sprachgebrauch eine einge-
schrankte Giiltigkeit — da auch die wissenschaftliche Begriffsbildung
einen konventionalistischen Aspekt einschlieflt —; er trigt aber inso-
fern zu kurz, als das Festhalten am tradierten Gebrauch von Artbegrif-
fen in einer verinderten Faktenlage dazu fithren kann, dass sie ihre
Funktion, reale Gegenstinde prizise zu klassifizieren, einbiifien, indem
sie entweder zu weit und unbestimmt werden oder aber auf nichts
Reales mehr bezogen werden konnen. Diese Funktion ist im »philoso-
phischen« Sprachgebrauch unentbehrlich, da dieser darauf abzielt, in
»allgemeinen Sitzen« intersubjektiv verbindliche Erkenntnisse zu for-
mulieren (Ess. III, IX 3): Um »instruktive« (Ess. IV, VIII 6) — mit Kant
zu sprechen: »synthetische« — Aussagen tiber die Erfahrungswelt veri-
fizieren bzw. falsifizieren zu konnen, miissen wir Konsens dariiber er-
zielen konnen, dass wir jeweils tiber dasselbe reden; hierzu miissen in
»verbalen« (Ess. IV, VIII 12-13) — mit Kant zu sprechen: »analyti-
schen« — Sitzen Artbegriffe so definiert werden, dass sie eine eindeu-
tige Identifikation der darunter zu subsumierenden Gegenstinde er-
moglichen. (Ess. III, XI 25)
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Locke schriankt somit die Reichweite des gebrauchstheoretischen
Ansatzes mit dem Hinweis darauf ein, dass die Funktion sprachlicher
Ausdriicke in Verifikationsprozessen hiermit nicht adédquat erfasst wer-
den kann. In dieser Hinwicht beriihrt sich seine Kritik am gebrauchs-
theoretischen Ansatz mit derjenigen Tugendhats. Zwischen den Posi-
tionen Lockes und Tugendhats bestehen aber zugleich entscheidende
Differenzen.

Lockes Forderung, die »Namen von Substanzen« nach den »Din-
gen selbst« festzusetzen, schlieSt die — von Quine aufgegriffene — The-
se ein, dass es zwischen analytischen und synthetischen Urteilen keine
klare Grenze gibt (Ess. III, IX 17).% Tugendhat versteht hingegen die
Unterscheidung beider Satztypen als strikte Dichotomie. (19f.)

Der Bedeutungswandel von Artbegriffen im »philosophischen«
Sprachgebrauch im Sinne Lockes vollzieht sich im Rahmen des empi-
rischen Erkenntnisfortschritts. Locke erklart die Kohédrenz von Aus-
sagezusammenhingen zum maf$geblichen Beurteilungskriterium der
empirischen Erkenntnis. (Ess. IV, XV 4-6) Das Wahrheitskriterium
der Kohirenz2 lisst sich nicht anschaulich vorfithren, sondern nur
verbal erldutern. Giabe Tugendhat Locke — und Quine — darin recht,
dass zwischen analytischen und synthetischen Aussagen keine strenge
Grenze gezogen werden kann, miisste er entweder die Auffassung zu
entkriften versuchen, dass die Kohidrenz von Aussagezusammenhin-
gen ein unentbehrliches Wahrheitskriterium der empirischen Erkennt-
nis bildet — was auf dem Hintergrund der gegenwirtigen wissen-
schafts- und wahrheitstheoretischen Diskussion kaum Aussicht auf
Erfolg hat —, oder aber seine Kernthese aufgeben, dass der Begriff der
Wahrheit auf nicht-verbale Weise erkldrt werden kann; diese Kon-
sequenz wire insofern unausweichlich, als Tugendhat den Wahrheits-
begriff selber kriteriologisch bestimmt.

Zugleich erweist sich durch die von Locke formulierte Aufgabe
einer normativen Beurteilung des historischen Bedeutungswandels
empirischer Begriffe Tugendhats methodische Maxime als unzurei-
chend, die philosophische Bedeutungstheorie solle den vorphilosophi-

7 Vgl. Quine: »Two Dogmas of Empiricismn«. In: Ders.: From a Logical Point of View.
New York 1953, 20—46.

% Zur Bedeutung dieses Kriteriums in der neueren Wissenschafts- und Wahrheitstheo-
rie vgl. C. G. Hempel: »Zur Wahrheitstheorie des logischen Positivismus« (1935). In:
Skirbekk (Hrsg.): Wahrheitstheorien (s. Anm. 25), 96—107; Puntel: Wahrheitstheorien
in der neueren Philosophie (s. Anm. 17), 172 ff.
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schen Sprachgebrauch deskriptiv rekonstruieren. (187, 199) Bei der
Analyse der Funktion genereller Terme in Verifikationsprozessen trigt
Tugendhats Rekurs auf das Vorfiihren anhand von Beispielen beim
Spracherwerb zu kurz.?

Dariiber hinaus lduft Lockes Erdrterung der »Namen von Sub-
stanzen« der Auffassung Tugendhats zuwider, dass den singuldren
und generellen Termen im pradikativen Satz eine eindeutig bestimmte
Funktion zukommt. Die »Namen von Substanzen, die Locke im Blick
hat, sind generelle Terme; Locke erdrtert sie aber in Hinblick darauf,
inwieweit sie sich als Unterscheidungs- und damit Identifikationskrite-
rium der darunter zu subsumierenden Gegenstande eignen, was nach
Tugendhat gerade die entscheidende Funktion singuldrer Terme aus-
macht. So soll es etwa eine chemische Bestimmung des Begriffs » Gold«
u.a. ermdglichen, einen echten Goldring von einem gefilschten Dupli-
kat zu unterscheiden. Bei raum-zeitlichen Einzeldingen, die den Cha-
rakter amorpher »Massen« haben — Tugendhat fiihrt als Beispiele ein
Schneefeld, eine Erzmine und ein Regengebiet an — (463), kénnen wis-
senschaftliche Begriffsbestimmungen ein unentbehrliches Identifikati-
onskriterium sein. Wenn etwa nach einem Chemieunfall eine Giftwol-
ke in den Erdboden dringt, kann das entwichene Gift nur mittels
chemischer Analysen verlasslich lokalisiert werden.

6. Die Rolle mentaler Entitdten bei der Konstitution des
Gegenstandsbezugs singuldrer Terme

6.1. Tugendhats Kritik an Husserls Analyse der Dingwahrnehmung

Tugendhat konkretisiert seine Kritik an Husserls Analyse des Bezugs
unserer Wahrnehmungen auf rdaumliche Dinge (s.0. Abschnitt 2.1.)
dahingehend, dass das Problem, welches Husserl »unter dem Titel
>Synthesis der Gegebenheitsweisen«« eines Gegenstandes behandelt,
lediglich dessen pradikative Bestimmungen — »seine Farbe, seine
Form« usw. — betreffe, nicht aber ihn selbst »als Subjekt moglicher

2 In diesem Sinne ist der Kritik Rohs’ zuzustimmen, dass Tugendhat die Frage aus-
blendet, woher die »Lehrer« das Wissen haben, das ihren Sprachgebrauch anleitet
(Rohs: »Sprachanalytische oder transzendentalphilosophische Bedeutungstheorie?«,
25).
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wahrer Pradikationen«. (361) Dass der Zuschreibung einer bestimmten
Sinnesqualitit die geregelte Synthesis einer Mannigfaltigkeit von
»subjektiven Erscheinungsweisen« des betreffenden Gegenstandes zu-
grunde liegt, erliutert Tugendhat anhand der Farbwahrnehmung.
(ebd.) So schlieft z. B. der korrekte Gebrauch des Satzes: »Dieses Stiick
Papier ist weif3« die Feststellung ein, dass es in der Dimmerung blau-
lich, unter elektrischem Licht gelblich usw. erscheint. Die Bezugnahme
auf eine Mannigfaltigkeit von »subjektiven Erscheinungsweisenc
raum-zeitlicher Gegenstinde bildet somit ein integrales Moment der
Verwendung von Farbpridikaten. Tugendhat insistiert jedoch darauf,
dass diese Erscheinungsweisen nicht mit privaten »Vorstellungen«
identifiziert werden diirfen: Thr intersubjektiver Charakter tritt am
iibereinstimmenden Gebrauch von Sitzen wie »WeifSes Papier er-
scheint in der Dammerung blaulich« zutage.

Wihrend Husserl die Tatsache, dass uns dreidimensionale Gegen-
stinde immer nur »einseitig«, d.h. in einem bestimmten Aspekt, nie
als ganze anschaulich gegeben sind, dahingehend interpretiert, dass der
Bezug unserer Wahrnehmungen auf rdumliche Dinge auf einer gere-
gelten Synthesis ihrer Aspekt-Erscheinungen beruht,® ist Tugendhat
der Auffassung, dass die Aspekt-Erscheinungen »gar nicht Gegeben-
heitsweisen des Gegenstandes als solchen« sind, sondern lediglich sei-
ner Raumgestalt als einer seiner pridikativen Bestimmungen. (361)
Das Argument, mit dem Tugendhat seine Gegenposition zu Husserl
begriindet: den mannigfaltigen Aspekt-Erscheinungen entspreche kei-
ne »Vielzahl von singulidren Termenc, »die alle irgendwie denselben
Gegenstand bezeichnen« (362), bleibt jedoch klarungsbediirftig, da in
seiner Rekonstruktion der pradikativen Verwendung von Quasipradi-
katen — in Sétzen wie: »Das Heidelberger Schloss ist rot« (167) — eine
Liicke auftritt. Nach Tugendhat wird ein quasipradikativ eingefiihrter
Ausdruck priadikativ verstanden, wenn er mit einem singuliren Term
verkniipft wird, dessen Bedeutung beim Spracherwerb durch die wech-
selseitige Substitution von Sitzen wie: »Das Schloss dort hinten ist
rot« und »Dies hier ist rot« (bzw. »Dies (hier) ist das rote Schloss«)
vorgefiihrt werde. (vgl. 489f.) Da Tugendhat die These vertritt, dass
sich durch den Verweisungszusammenhang solcher Sitze der Bezug
singuldrer Terme auf raum-zeitliche Gegenstinde konstituiert, kenn-
zeichnet er die »singuldren Termini« als »Erginzungsausdriicke von

3% Husserl: Ding und Raum (s. Anm. 4), 52 ff.
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Pradikaten«, »die, wenn sie nicht so erginzt wiirden, Quasipradikate
wiren«. (408) Die Unvollstindigkeit seiner Analyse des pridikativen
Gebrauchs von Quasipridikaten tritt anhand des — konstruierten — Bei-
spielfalls zutage, dass auf der dem Berg zugekehrten Seite des Heidel-
berger Schlosses der Stein aufgrund von Feuchtigkeit, Moosbewachs
usw. eine graugriine Farbung angenommen hat. Wenn ein Kind, wel-
ches das Heidelberger Schloss noch nie gesehen hat und den Anblick
der der Stadt zugekehrten Seite als Beleg dafiir wertet, dass die Aus-
sage: »Das Heidelberger Schloss ist rot« wahr ist, die Bedeutung des
singuldren Terms »das Heidelberger Schloss« richtig verstanden hat,
wird es, wenn man es zu der dem Berg zugekehrten Seite hinfiihrt,
diese Aussage dahingehend korrigieren, dass nur die >Stadtseite< des
Schlosses rot, die >Riickseite< dagegen graugriin ist. Dieses Beispiel
zeigt, dass beim priadikativen Gebrauch von Quasipridikaten die Ein-
fithrung von Ausdriicken wie »die Vorderseite«, »die Riickseite« usw.,
die sich auf die anschauliche Prisenz eines raumlichen Dinges in unter-
schiedlichen »perzeptiven Perspektiven« (359) beziehen, erforderlich
ist. Der Aussage Tugendhats, den mannigfaltigen Aspekt-Erscheinun-
gen eines raumlichen Dinges sei keine »Vielzahl von singuldren Ter-
men« zugeordnet, »die alle irgendwie denselben Gegenstand bezeich-
nen« (362), ist zwar insofern zuzustimmen, als Ausdriicke wie »die
Vorderseite«, »die Riickseite« usw. nicht das Ding selbst, d.h. als gan-
zes meinen, sondern seine Aspekt-Erscheinungen, doch ldsst sich ge-
gen die Konsequenz, die er hieraus zieht: die Aspekt-Erscheinungen
seien »gar nicht Gegebenheitsweisen des Gegenstandes als solchenc,
sondern lediglich seiner »priadikativen Bestimmungen« (361), einwen-
den, dass wir Ausdriicke wie »die Vorderseite«, »Riickseite« usw.
durchaus auf das Ding selbst beziehen — indem wir von der Vorderseite
oder Riickseite >des Hauses¢, >des Schlosses< usw. sprechen.

Zwingt dieser Einwand zu einer grundsitzlichen Revision der
Husserl-Kritik Tugendhats? Ein Anhaltspunkt fiir die Kliarung dieser
Frage ldsst sich seinem Rekurs auf Kants Analyse der Dingwahrneh-
mung in der zweiten »Analogie der Erfahrung« der Kritik der reinen
Vernunft entnehmen, worin er zu Recht eine Inspirationsquelle der
Wahrnehmungstheorie Husserls sieht. (3591.)
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6.2. Tugendhats Kritik an Kants Analyse der Dingwahrnehmung in
den »Analogien der Erfahrung«

Kant entwickelt in den » Analogien der Erfahrung« seine — von Husserl
iibernommene — These, dass der Gegenstandsbezug unserer Wahrneh-
mungen auf der geregelten Synthesis einer Mannigfaltigkeit von Sin-
neseindriicken beruht, im Ausgang von der Feststellung, dass wir Din-
ge von Prozessen anhand der Reversibilitit bzw. Irreversibilitit von
Wahrnehmungsverldufen unterscheiden: Wihrend wir die mannigfal-
tigen Aspekt-Erscheinungen eines Dinges immer wieder in beliebigen
Richtungen durchlaufen kénnen, schreitet der Ablauf eines Prozesses —
und damit auch seiner Wahrnehmung — unumkehrbar voran.?* Auf-
grund der Reversibilitit unserer Wahrnehmung der Aspekte eines
Dinges schreiben wir diesen eine simultane Existenz zu. Indem wir
hiermit die Existenz der aktuell nicht wahrgenommenen Aspekte un-
terstellen, nehmen wir auch die wahrnehmungsunabhingige Existenz
des Dinges im Ganzen an. Wir unterscheiden somit die subjektive Ab-
folge unserer Dingwahrnehmungen von der objektiven — simultanen —
Existenz der Dingaspekte und damit auch der Dinge selbst im Raum.*
In diese objektive Dingwelt ordnen wir die Prozesse, die wir aufgrund
der Irreversibilitit ihrer Wahrnehmung als solche identifizieren, ein.
Die Unterstellung eines wahrnehmungstranszendenten Dingzusam-
menhangs kann — dies ist Kants zentrale These in der zweiten »Analo-
gie der Erfahrung« — nur mittels des Kausalprinzips gerechtfertigt wer-
den: durch den Aufbau eines Erklirungszusammenhangs, anhand
dessen jedes wahrgenommene Ereignis in eine objektive Zeitordnung
eingeordnet wird; hierbei ist es unumginglich, nicht-wahrgenommene
Ereignisse als >missing links< von Prozessen in Ansatz zu bringen, die
andernfalls sprunghaft, d. h. regellos, erschienen.?* Der Rekurs auf sol-
che >missing links« ldsst sich damit legitimieren, dass wir unsere Wahr-
nehmungen nur auf diese Weise zu einem regelhaften Zusammenhang
verbinden konnen, der uns die Aufstellung zutreffender Prognosen er-
moglicht.*

31 1. Kant: Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und zweiten Original-Ausgabe
neu hrsg. von R. Schmidt. Hamburg 1971, A 189ff.,, B 234 {f.

32 Ebd. A 194f, B 2391.

3 Ebd. B 219; A 198f., B 243f. Vgl. P. F. Strawson: Die Grenzen des Sinns. Ein Kom-
mentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Konigstein/Ts. 1981, 118 ff.

3 Die in der Forschung vielfach angegriffene These Kants, die Unterscheidung zwi-
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Tugendhat wertet die Schlisselrolle, die Kant der Kategorie der
Kausalitat in der zweiten »Analogie der Erfahrung« fiir den Gegen-
standsbezugs unserer Erfahrung zuspricht, als Beleg dafiir, dass er in
diesem Textabschnitt in Wirklichkeit »ein ganz anderes Problem« eror-
tere (359): Die Leitfrage der zweiten » Analogie« sei de facto »nicht, wie
es dazu kommt, dass wir uns auf Dinge beziehen, sondern inwiefern die
Zusammenhinge unserer Vorstellungen nicht blofs subjektiv, sondern
objektiv sind«; der Terminus »objektiv« ist nach Tugendhat nicht dem
Gegenstand als solchem, sondern der »Proposition«, d.h. dem »Sach-
verhalt«, zuzuordnen. (3591.)

Tugendhat behauptet hiermit implizit, dass in seiner eigenen Ana-
lyse der Bedeutung singulirer Terme, worin die Kategorie der Kausali-
tat aufler Betracht bleibt, der Gegenstandsbezug unserer Erfahrung
hinreichend aufgeklirt wird. In dieser Analyse ist die Unterscheidung
zwischen der subjektiven Abfolge unserer Wahrnehmungen und der
objektiven Existenz von Dingen bzw. Dingzusammenhingen insofern
im Spiel, als nach Tugendhat singulire Terme ihre Bedeutung, d.h.
Identifizierungsfunktion, dadurch gewinnen, dass wir Gegenstinde in
ein objektives Raum-Zeit-System vermittels der wechselseitigen Sub-
stitution von Aussagen iiber abwesende Dinge (wie z. B. »Mein Fahrrad
steht hinter der nichsten Ecke«) und Sitzen, in denen auf deren an-
schauliche Prisenz Bezug genommen wird (etwa »Dies (hier) ist mein
Fahrrad«) einordnen; die Moglichkeit der wechselseitigen Substitution
solcher Aussagen ist gleichbedeutend damit, dass wir Sdtze des ersten
Typs mittels Satzen des zweiten Typs immer wieder verifizieren kon-
nen, indem wir uns zum fraglichen Gegenstand hinbewegen; auch Tu-
gendhat bindet somit die Annahme der simultanen Existenz von Din-
gen im Raum an die Reversibilitdt der leiblichen Bewegungen zurtick,
durch die wir uns anschauliche Erfahrungen der einzelnen Gegenstin-
de verschaffen kénnen. Beim Durchlaufen der Aspekt-Erscheinungen
eines Dinges bildet der Verweisungszusammenhang von Ausdriicken
wie »die Vorderseite«, »Riickseite«, »Unterseite« usw. das Pendant zur
wechselseitigen Substitution von Sétzen wie den oben genannten bei

schen der subjektiven Abfolge unserer Wahrnehmungen und der objektiven Zeitord-
nung der Erfahrungswelt setze die kausale Determination sédmtlicher Ereignisse voraus,
kann in diesem Zusammenhang aufSer Betracht bleiben. Vgl. Strawson: Die Grenzen des
Sinns, S. 115ff., 123f,; B. Théle: »Die Analogien der Erfahrung«. In: G. Mohr/M. Wil-
laschek (Hrsg.): Immanuel Kant: »Kritik der reinen Vernunft« (Klassiker auslegen,
Bd. 17/18). Berlin 1998, 267-296, hier 294.
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der Einordnung eines Dinges in das objektive Raum-Zeit-System. Der
Kritik Tugendhats an der Rolle, die die Kategorie der Kausalitit in
Kants Analyse des Gegenstandsbezugs unserer Erfahrung spielt, liegt
somit die These zugrunde, dass die Bedeutung der fiir unseren Begriff
der dreidimensionalen Raumgestalt von Dingen konstitutiven Annah-
me der simultanen und damit wahrnehmungsunabhéingigen Existenz
ihrer Aspekte ebenso wie die Bedeutung der fiir unseren Begriff raum-
licher Dinge konstitutiven Annahme ihrer wahrnehmungstranszen-
denten Koexistenz im Raum durch die Vorfiihrung des Verweisungs-
zusammenhangs von Sitzen wie »Mein Fahrrad steht hinter der
nichsten Ecke«/»Dies (hier) ist mein Fahrrad« bzw. »Die Riickseite
dieser Miinze ist zerkratzt«/»Hier siecht man Kratzspuren auf der
Miinze« vollstindig aufgeklirt wird. Der Rekurs auf »meine Vorstel-
lungen« ist nach Tugendhat nicht nur bei der Rekonstruktion des Ge-
genstandsbezugs singularer Terme iiberfliissig, sondern auch bei der
Rekonstruktion unserer Bezugnahme auf die dreidimensionale Raum-
gestalt von Dingen mittels einer Synthese ihrer Aspekt-Erscheinun-
gen, da die Bedeutung des Ausdrucks »Aspekt« in intersubjektiven
Wahrnehmungssituation vorgefiihrt werden kann. Fiir die Beurteilung
der Stichhaltigkeit von Tugendhats Kritik an Husserls Wahrneh-
mungsanalysen wie auch an der Argumentation Kants in der zweiten
»Analogie der Erfahrung« ist es somit von ausschlaggebender Bedeu-
tung, ob er den faktischen Gebrauch singuldrer Terme tatsachlich ada-
quat aufgeklart hat.

6.3. Die Differenz von subjektiver und objektiver Zeitfolge im
pradikativen Gebrauch von Quasiprdidikaten

Wenn beim Durchlaufen der Aspekte eines Dinges Sinneseindriicke
unseren Antizipationen zuwiderlaufen — zeigt sich z.B. »in der nun
sichtig werdenden Riickseite« einer Kugel statt des erwarteten »Rot
vielmehr Griin, statt der Kugelform gemif3 der Anzeige der Vordersei-
te vielmehr eine Eingebeultheit oder Eckigkeit«? —, korrigieren wir die
betreffenden Antizipationen im Normalfall retrospektiv, unterstellen
also, dass die soeben noch nicht wahrgenommenen Aspekte bereits zu-

35 Husserl: Analysen zur passiven Synthesis. Hrsg. von M. Fleischer (Husserliana XI).
Den Haag 1966, 26.
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vor anders beschaffen waren, als wir »antizipierend meinte[n]«.* In
Sonderfillen treten allerdings durchaus blitzartige Veranderungen auf
— etwa beim Farbwechsel eines Chamileons. Die retrospektive Korrek-
tur von Antizipationen nach Maf3gabe der aktuellen Wahrnehmungen
schlief8t somit die Uberzeugung ein, dass es fiir abrupte Verdnderungen
im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte gibt, d.h. dass keine Ursa-
chen solcher Verdnderungen erkennbar sind. Entdecken wir etwa auf
der Riickseite einer Metall- oder Holzkugel eine Beule, gehen wir da-
von aus, dass sie nicht erst beim Betasten, sondern zu einem fritheren
Zeitpunkt durch Druck oder Stof entstanden und die Riickseite seither
deformiert ist. Bei der riickwirkenden Korrektur von Antizipationen
sind somit Hypothesen iiber Kausalrelationen im Spiel. Die anhand
solcher Hypothesen zu entscheidende Frage, inwieweit Antizipationen
der aktuell nicht wahrgenommenen Aspekte beim Auftreten wider-
streitender Sinneseindriicke korrigiert werden miissen, ist beim pradi-
kativen Gebrauch von Quasipridikaten von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Wir ordnen demnach bei der prddikativen Verwendung von
Quasipridikaten die Totalitit der Aspekte eines Dinges in einen Kau-
salzusammenhang der Erfahrungswelt und damit in eine objektive
Zeitreihe ein. Dies zwingt zu einer Revision der These Tugendhats,
die Aspekt-Erscheinungen seien »gar nicht Gegebenheitsweisen des
Gegenstandes als solchen«, sondern lediglich seiner »pradikativen Be-
stimmungen« (361): Wir fassen kausale Einwirkungen auf die Aspekte
eines Dinges als Einwirkungen auf das Ding selbst auf, indem wir etwa
im angefiihrten Beispielfall sagen, dass die Kugel — und nicht blofs ihre
Oberfliche — an einer bestimmten Stelle eingebeult ist. So muss Tu-
gendhats Bestimmung der singuliren Terme als »Erginzungsausdrii-
cke von Pridikaten«, »die, wenn sie so nicht ergénzt werden, Quasipri-
dikate wiren« (408), in der Weise neuinterpretiert werden, dass die
Uberpriifung und eventuelle Korrektur des pradikativen Gebrauchs
von Quasipradikaten beim Durchlaufen der mannigfaltigen Aspekte
eines Dinges ein konstitutives Moment der Bedeutung singulérer Ter-
me ist.

Damit kann Tugendhats Kritik an der Argumentation Kants in der
zweiten »Analogie der Erfahrung«, an die Husserl ankniipft, abge-
wehrt werden: Tugendhat tibersieht, dass (1) die Differenz zwischen

3 Husserl: Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitu-
tion. Hrsg. von R. Sowa (Husserliana XXXIX). Dordrecht 2008, 696.
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der subjektiven Abfolge unserer Wahrnehmungen und der objektiven
Zeitordnung, die beim pridikativen Gebrauch von Quasipridikaten in
Satzen wie »Diese Kugel ist rot« insofern im Spiel ist, als wir beim
Auftreten von Diskrepanzen zwischen Antizipationen und Sinnesein-
driicken stets entscheiden miissen, ob die Antizipationen riickwirkend
korrigiert werden miissen, nur im Rekurs auf die Kategorie der Kausa-
litat aufgeklart werden kann und (2) die pradikative Verwendung von
Quasipridikaten in Sitzen wie dem genannten fiir die Bedeutung sin-
guldrer Terme konstitutiv ist.

Hier tritt erneut — wie bereits bei Tugendhats Rekonstruktion der
Verwendung des Begriffs »wahr« (s. 0. Abschnitt 4.4.) — die Unzuléng-
lichkeit seiner basalen These zutage, dass die Bedeutung aller Struktur-
momente assertorischer Sitze anhand von Beispielfillen vorgefiihrt
werden kann. Die Differenz zwischen der subjektiven Abfolge unserer
Wahrnehmungen und der objektiven Zeitordnung der Erfahrungswelt,
die bei der Verwendung singularer Terme im beschriebenen Sinne im
Spiel ist, ldsst sich nicht anschaulich vorfiihren; sie erschliefSt sich nur
demjenigen, der die Einordnung wahrgenommener Gegenstinde und
Ereignisse in einen kausalen Erklarungszusammenhang, welcher tiber
das Wahrgenommene hinausreicht und dadurch die Aufstellung zu-
treffender Prognosen ermdoglicht, mitvollzieht. Wenn etwa im kons-
truierten Fall, dass die Riickseite des Heidelberger Schlosses graugriin
ist (s.0. Abschnitt 6.1.), das Kind, welches beim Anblick seiner >Stadt-
seitec den Satz »Das Schloss ist rot« gedufSert hat, sich weigert, ihn
beim Anblick der Riickseite zu korrigieren, muss es von der Erwachse-
nen darauf hingewiesen werden, dass dieser Satz nur dann korrekt ge-
wesen wire, wenn die riickwirtige Fassade in der Zwischenzeit eine
andere Farbe angenommen hitte und eine solche Annahme unserem
empirischen Wissen zuwiderlduft. Akzeptiert das Kind die Belehrung,
konnen die Erwachsenen konstatieren, dass es ebenso wie sie auf eine
objektive Zeitordnung mittels der Kategorie der Kausalitit Bezug
nimmt. Beharrt es dagegen darauf, dass seine Auflerung »Das Schloss
ist rot« korrekt gewesen sei, ergibt sich die Alternative, dass es entwe-
der die wahrnehmungstranszendente Existenz von Gegenstinden zwar
anerkennt, aber falsche Annahmen tber die Erfahrungswelt macht
oder aber die Differenz zwischen der subjektiven Abfolge unserer
Wahrnehmungen und objektiven Zeitverhiltnissen gar nicht verstan-
den hat — damit auch nicht die Bedeutung singularer Terme.

Die Uberzeugung von der Existenz einer mittels der Kategorie der
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Kausalitit zu erschlieflenden objektiven Zeitordnung der Erfahrungs-
welt ist eine mentale Entitdt: Sie kann nicht vorgefiihrt werden, son-
dern wird nur auf dem Weg der verbalen Verstindigung iiber die Er-
klarbarkeit bzw. Prognostizierbarkeit wahrnehmbarer Prozesse
intersubjektiv zugdnglich. In diesem Sinne bildet eine »Vorstellung«
bzw. ein »Bewusstseinsinhalt« ein konstitutives Moment der Bedeu-
tung singuldrer Terme.

Da sich Tugendhats >fundamentalistischer< Anspruch, dass die ba-
salen Strukturmomente assertorischer Sitze vorgefiihrt werden kon-
nen, in Bezug auf singuldre Terme ebenso wenig einlgsen lasst wie in
Bezug auf die Funktion genereller Terme in Verifikationsprozessen
und auf den Begriff der Wahrheit, bietet sich als Alternative zum se-
mantischen Fundamentalismus ein Bedeutungsholismus an, wobei die-
ser an Tugendhats Programm einer Vermittlung von Gebrauchs- und
Verifikationstheorie festhalten kann.>

Tugendhat kniipft mit seiner Analyse der Identifizierungsfunk-
tion singuldrer Terme an Strawsons Individuals (1959) an. (391ff)
Strawson spricht dort der Analyse der notwendigen Bedingungen fiir
die erfolgreiche Klirung der Frage, ob wir mit den sprachlichen Aus-
driicken, die wir verwenden, jeweils dasselbe meinen, einen transzen-
dentalen Status zu.’® In Individuals bindet er das Raum-Zeit-System
der Erfahrungswelt, in das alle wahrgenommenen Gegenstinde und
Ereignisse einzuordnen sind, allerdings nicht an die Kategorie der Kau-
salitdt zurtick. Einen solchen Zusammenhang stellt er in seiner Kant-
Interpretation in Die Grenzen des Sinns her, an der sich die Metakritik
der Kant-Kritik Tugendhats im vorliegenden Beitrag orientiert hat.
Wenn die These, dass wir beim Gebrauch singulirer Terme die Unter-
scheidung zwischen der subjektiven Abfolge unserer Wahrnehmungen
und objektiven Zeitverhiltnissen auf der Basis der Kategorie der Kau-
salitdt in Ansatz bringen, stichhaltig ist, lasst sich Tugendhats Aussage,
dass jedes prima facie nichtpropositionale Gegenstandsbewusstsein ein
Bewusstsein von Sachverhalten einschlief3t (100), mit kantischen Mit-
teln stiitzen, wobei sich dann aber gerade nicht die Konsequenz ergibt,
die Tugendhat zieht: Jedes Gegenstandsbewusstsein sei in einem Satz-

3 Vgl. Bremer: Epistemische und logische Aspekte des semantischen Regelfolgens (s.
Anm. 19), 190{f.

38 Strawson: Einzelding und logisches Subjekt (Individuals). Stuttgart 1972, 50.

3 Vgl. Strawson: Die Grenzen des Sinns (s. Anm. 33), 19ff., 118ff.

305



https://doi.org/10.5771/9783495860397-275
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Smail Rapic

verstindnis fundiert (s.o. Abschnitt 2.1.); die notwendige Inanspruch-
nahme von Kausalrelationen bei der Konstitution der Bedeutung sin-
guldrer Terme lésst sich vielmehr als Argument dafiir anfiihren, dass
sprachliche Allgemeinbegriffe und damit die pradikative Struktur ele-
mentarer assertorischer Sitze — anders als der Nominalismus meint —
eine »objektive Grundlage« (184) haben (s.0. Abschnitt 4.2.): in dem
Sinne, dass die erfolgreiche Aufstellung von Hypothesen tiber Kausal-
relationen eine notwendige Bedingung der (Re-) Identifikation von
Einzeldingen bildet. Der fiir sprechende Subjekte basalen Unterstel-
lung einer kausal geordneten — wenn vielleicht auch nicht kausal deter-
minierten — objektiven Welt kommt damit ein transzendentaler Status
im Sinne von Strawsons Individuals zu.

306



https://doi.org/10.5771/9783495860397-275
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	1. Tugendhats Standortbestimmung der sprachanalytischen Philosophie
	2. Die Kritik Tugendhats und des späten Wittgenstein am bewusstseinsphilosophischen Ansatz
	2.1. Tugendhats Kritik an Husserls Begriff der Intentionalität
	2.2. Die Kritik des späten Wittgenstein am Vorstellungsbegriff

	3. Tugendhats bedeutungstheoretischer Ansatz
	3.1. Tugendhats Programm einer Vermittlung der Gebrauchstheorie mit der Verifikationsthorie der Bedeutung
	3.2. Rohs’ Einwände gegen Tugendhats Begriff der »Verifikationsregel«

	4. Tugendhats Analyse empirischer Aussagesätze
	4.1. Tugendhats semantischer Fundamentalismus
	4.2. Tugendhats Analyse der generellen Terme
	4.3. Tugendhats Analyse der singulären Terme
	4.4. Tugendhats Erklärung des Prädikates »wahr« in Bezug auf Elementarsätze

	5. Bedeutung und Verifikation in Lockes Essay concerning Human Understanding
	6. Die Rolle mentaler Entitäten bei der Konstitution des Gegenstandsbezugs singulärer Terme
	6.1. Tugendhats Kritik an Husserls Analyse der Dingwahrnehmung
	6.2. Tugendhats Kritik an Kants Analyse der Dingwahrnehmung in den »Analogien der Erfahrung«
	6.3. Die Differenz von subjektiver und objektiver Zeitfolge im prädikativen Gebrauch von Quasiprädikaten


